
B .  E h e s c h e i d u n g s g r ü n d e
I .  Scheidung wegen Verschuldens (Eheverfehlungen)

§ 42 ,
Ehebruch

1. Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere die Ehe 
•gebrochen hat.

2. Er hat , kein Recht auf Scheidung, wenn er dem Ehebruch zustimmt 
oder ihn durch sein Verhalten absichtlich ermöglicht oder erleichtert hat.

' § 43
Andere Eheverfehlungen

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch reine 
schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten 
die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, daß die Wiederherstellung einer 
ihrem Wesen entsprechenden Lebensgemeinschaft nichtf mehr erwartet 
werden kann. Wer selbst eine Verfehlung begangen hat, kann die Schei
dung nicht begehren, wenn nach der Art seiner Verfehlung, insbesondere 
wegen des Zusammenhangs der Verfehlung des anderen Ehegatten mit 
seinem eigenen Verschulden, sein Scheidungsbegehren bei richtiger Würdi
gung des Wesens der Ehe sittlich nicht gerechtfertigt ist.

II. Scheidung aus anderen Gründen
§ 44

Auf geistiger Störung beruhendes Verhalten
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn die Ehe infolge eines 

Verhaltens des anderen Ehegatten, das nicht als Ehe Verfehlung betrachtet 
werden kann, weil es auf einer geistigen Störung beruht, so tief zerrüttet 
ist, daß die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden 
Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann.

§ 45 
Geisteskrankheit

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere geisteskrank 
ist, die Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, daß die geistige Ge
meinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben ist, und eine Wiederher
stellung dieser Gemeinschaft nicht erwartet werden kann.

§ 46
Ansteckende oder ekelerregende Krankheit

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere an einer 
schweren ansteckenden oder ekelerregenden Krankheit leidet und ihre 
Heilung oder die Beseitigung der Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit 
nicht erwartet Werden kann.

39 609


	B. Ehescheidungsgründe

	Ehebruch

	Andere Eheverfehlungen

	II. Scheidung aus anderen Gründen

	§ 45 Geisteskrankheit


